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Vernehmung im Ermittlungsverfahren erfolgt. Aus § 230 StGB 
leitet sich ab, daß eine vorsätzlich falsche oder unvollstän
dige Aussage eines Zeugen nur, wenn sie vor Gericht abgegeben 
wird, straf rechtlich verfolgt wird. Es sind daraus resultieren
de Konsequenzen für die Belehrung des Zeugen in der Vernehmung 
durch das Untersuchungsorgan zu beachten. Eine straf rechtliche 
Verantwortung für falsche oder unvollständige Aussagen vor dem 
Untersuchungsorgan ist nur begründet, wenn durch diese Aussagen 
die Tatbestände des §0 223 StGB (falsche Anschuldigung), 229 StGB 
(Vortäuschung einer Straftat) oder 233 StGB (Begünstigung) er
füllt werden. Es ist demzufolge erforderlich, diese Tatbe
stände für die Zeugenbelehrung zu nutzen und nicht nur den 
§ 230 StGB zu erläutern. Ein solcher von den Verfassern vorge
schlagener Weg zur Belehrung von Zeugen steht in Überein
stimmung mit dem Grundprinzip der U-rftersuthungsarbeit, der 
Gewährleistung der Einheit von Part^fichkeit , Objektivität, 
Wissenschaftlichkeit und Gesetzlichkeit.
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Zur Vernehmung von jf'itbeschulcigten als Zeugen

Der Grundsatz der Beweisführungspflicht der Strafverfolgungs- 
organe im Strafverfahren und die daraus resultierende Schweige
befugnis der Beschuldigten sowie des Zeugen zu Fragen, deren 
Beantwortung für sie im strafrechtlich relevanten Sinne be
lastend sind, hat weitergehende Konsequenzen für die Unter
suchungsarbeit des MfS und darüber hinaus für die Tätigkeit des 
Staatsanwalts und der Gerichte im Strafverfahren in bezug auf 
die Zulässigkeit der Zeugenvernehmung von Beschuldigten. Die 
Strafverfahrensrechtswissenschaft hat ausgehend von der Beweis
führungspflicht der für das Strafverfahren verantwortlichen 
staatlichen Organe begründet, daß ein Beschuldigter in einem 
gegen sich gerichteten Strafverfahren nicht als Zeuge vernommen 
werden darf, da der Beschuldigte sonst - als Zeuge unter Andro
hung straf rechtlicher Verfolgung zur wahrheitsgemäßen Aussage 
verpflichtet - die Beweisführungspflicht auferlegt bekäme.1
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1 Vgl, Lehrbuch "Strafverfahrensrecht",


